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Satzung der Transalp-Freunde Deutschland e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

I. Der Verein führt den Namen Transalp-Freunde Deutschland. Er hat seinen Sitz 
in Schwabach und soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt 
dann den Namenszusatz e.V. Er erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland.

II. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Ziele

I. Der Verein verfolgt ideelle Ziele auf dem Gebiet des Motorsport - u. Motorrad-
wesens und kann hierzu Regionalgruppen unterhalten. Der Verein verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 51 ff AO. Er 
ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

II. Der Satzungszweck wird insbesondere durch sportliche Veranstaltungen, sowie 
regelmäßige Zusammenkünfte und gemeinsame Ausfahrten erreicht. Der Verein 
führt ferner Maßnahmen durch, die ihm zur Hebung der allgemeinen Verkehrssi-
cherheit geeignet erscheinen, z.B. Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenver-
kehr, Motorrad- und Leichtkraftradturniere, Sicherheitstraining und Umwelt-
schutzmaßnahmen.

III.Mittel des Vereins sind ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke zu verwen-
den. Die Mitglieder dürfen keinerlei Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins erhalten. Der Verein begünstigt keine Personen 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen.

§ 3 Mitgliedschaft

I. Ordentliches Mitglied des Vereins darf jede volljährige Person werden, wie auch 
eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts.

II. Zu Ehrenmitgliedern kann der Verein Mitglieder ernennen, die sich besondere 
Verdienste um den Verein erworben haben. Ehrenmitglieder besitzen die glei-
chen Rechte wie ordentliche Mitglieder.

III.Fördernde Mitgliedschaft ist zulässig

§ 4 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

I. Die Aufnahme in den Verein muß beim Vorstand beantragt werden, hierfür ist 
das vereinsinterne Aufnahmeformular zu verwenden.
Aufnahmeanträge, die vor der Eintragung der Transalp-Freunde Deutschland ins 
Vereinsregister den Gründungsmitgliedern zugegangen sind und die den Rege-
lungen dieser Satzung entsprechen sind zulässig und begründen eine Mitglied-
schaft.

II. Die Mitgliedschaft betrifft immer das gesamte Kalenderjahr.
III.Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand des Vereins.
IV. Im Falle der Ablehnung brauchen die Gründe der Ablehnung nicht bekanntge 

geben zu werden. Gegen die Ablehnung kann innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich Einspruch beim erweiterten Vorstand eingelegt werden, der endgültig 
mit 2/3 Mehrheit über den Einspruch entscheidet. Wird nicht oder nicht recht-
zeitig Einspruch eingelegt, so ist die Ablehnung unanfechtbar. Die Beschwerde-
entscheidung wird schriftlich zugestellt. Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht 
nicht.
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V. Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) 

des Mitglieds
b) durch freiwilligen Austritt
c) durch Ausschluß aus dem Verein

VI. Der freiwillige Austritt muß gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt werden 
und ist jederzeit möglich.

VII.Wenn bis zum 1.12. des laufenden Kalenderjahres der Mitgliedsbeitrag für das 
folgende Kalenderjahr nicht entrichtet wird, gilt dies als freiwilliger Austritt zum 
Ende des laufenden Kalenderjahres.

VIII.Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwer-
wiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat. Über den 
Ausschluß entscheidet der Vorstand. Der Vorstand hat dem betroffenen Mitglied 
innerhalb von zwei Wochen den Ausschließungsbeschluß mit Begründung in Ab-
schrift zu übersenden. Der Ausschließungsbeschluß wird mit Zugang wirksam.

IX.Gegen die Streichung kann innerhalb von zwei Wochen schriftlich Einspruch 
beim Vorstand eingelegt werden. Eine schriftliche Stellungnahme des betroffe-
nen Mitgliedes ist dem erweiterten Vorstand zur Kenntnis zu bringen. Über den 
Einspruch entscheidet der erweiterte Vorstand mit 2/3 Mehrheit. Bis zur Ent-
scheidung des erweiterten Vorstandes ruhen alle Rechte aus der Mitgliedschaft.

X. Wird nicht oder nicht rechtzeitig Einspruch eingelegt, so ist die Streichung un-
anfechtbar. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen 
Anteil am Vereinsvermögen.

XI. Bereits geleistete Beiträge werden nicht erstattet.

§ 5 Beiträge

I. Der Verein kann zur Bestreitung seiner Auslagen von neuen Mitgliedern Aufnah-
megebühren verlangen. Im übrigen werden von den Mitgliedern Beiträge erho-
ben. Deren Höhe und Zahlungsweise wird durch die Mitgliederversammlung 
jährlich für das kommende Geschäftsjahr festlegt.

II. Die Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.
III.Der Verein kann Umlagen zur Bestreitung seiner satzungsgemäßen Aufgaben 

erheben, über deren Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung (§7)
b) der Vorstand (§10)
c) der erweiterte Vorstand (§12)
d) die Regionalgruppen (§14)

§ 7 Mitgliederversammlung

I. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie muß mindes-
tens einmal jährlich im Rahmen eines Treffens der Vereinsmitglieder stattfinden 
und wird durch den Vorstand des Vereins einberufen. Alle Mitglieder sind 
schriftlich - elektronische Nachrichten sind zulässig - oder durch die Vereinszeit-
schrift mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung des Vereins un-
ter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen.
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II. Die Tagesordnung muß mindestens folgende Punkte enthalten:
a) Bericht des Vorstandes,
b) Bericht der Rechnungsprüfer,
c) Feststellung der Stimmliste,
d) Entlastung des Vorstandes,
e) Wahlen,
f) Voranschlag für das laufende Geschäftsjahr,
g) Anträge mit Inhaltsangabe,
h) Verschiedenes.

§ 8 Durchführung der Mitgliederversammlung

I. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende ordentliche Mitglied eine 
Stimme. Stimmenübertragung ist unzulässig. Briefwahl ist zulässig. Fördernde 
Mitglieder sind ohne Stimmrecht.

II. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Stimmberechtigten beschlußfähig. Es entscheidet regelmäßig einfache Stim-
menmehrheit Stimmenthaltungen werden wie nicht abgegebene Stimmen be-
handelt, ebenso abgegebene ungültige Stimmen und - bei Abstimmung mit 
Stimmzetteln - unbeschriftete Stimmzettel. Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung.

III.Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen ist erforderlich bei Beschlüssen 
über:

a) Satzungsänderungen,
b) Anträge auf Abberufung des Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes,
c) Auflösung des Vereins.

Die Zustimmung Aller sind für Änderungen des Zweckes des Vereins erforder-
lich, die Zustimmung der nicht Erschienen muß schriftlich erfolgen.

IV. Anträge für die Mitgliederversammlung des Vereins können von jedem Mitglied 
gestellt werden. Sie müssen mindestens acht Tage vor der Mitgliederversamm-
lung beim Vorsitzenden schriftlich eingereicht sein. Dringlichkeitsanträge sind 
zulässig, soweit sie nicht auf Abberufung von Vorstandsmitgliedern, Satzungs-
änderungen, Auflösung des Vereins und Änderung des Vereinszwecks gerichtet 
sind. Über die Verhandlungen und Beschlüsse jeder Mitgliederver sammlung ist 
Niederschrift zu führen, aus der mindestens die gefaßten Beschlüsse hervorge-
hen müssen. Die Niederschrift muß von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeich-
net werden.

§ 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung

I. Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Vereins oder durch 
den Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen 
werden.

II. Die Einladungsfrist für eine außerordentliche Mitgliederversammlung beträgt 
zwei Wochen.

§ 10 Der Vorstand

I. Der Vorstand des Vereins besteht aus 3 (drei) Personen:
a) der Vorsitzende,
b) der Stellvertretende Vorsitzende,
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c) der Schatzmeister,
II. Diese bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB (Vertretungsvorstand). Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt.
III.Der Vorstand wird vom Vorsitzenden einberufen und geleitet. Über die Be-

schlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden zu 
unterzeichnen ist.

IV. Der Vorstand vertritt den Verein in allen Angelegenheiten nach den Beschlüssen 
und Weisungen der Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Satzungen.

V. Die Mitglieder des Vorstandes werden in der Mitgliederversammlung gewählt. 
Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre, gerechnet von ordentlicher Mitgliederver-
sammlung zu ordentlicher Mitgliederversammlung. Wiederwahl ist zulässig. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zur ordnungsgemäßen Neuwahl im Amt.

VI. Die Zusammenlegung von Vorstandsämtem ist nicht zulässig.
VII.Sämtliche Ämter sind Ehrenämter und können nur von ordentlichen Mitgliedern 

bekleidet werden.

§ 11 Die Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Aufgaben zuständig, sofern sie nicht durch die Satzung, 
der Mitgliederversammlung oder dem erweiterten Vorstand zugewiesen sind. 
Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tages-
ordnung

b) die Einberufung der Mitgliederversammlung
c) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
d) die Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, die Buch-

führung und
e) die Erstellung eines Jahresberichtes,
f) die Beschlußfassung über die Aufnahme und den Ausschluß von Mitglie-

dern
g) die Beschlußfassung über die Neugründung und Auflösung von Regional-

gruppen
h) die Änderungen der Satzung, sofern sie von Aufsichts-, Gerichts- oder Fi-

nanzbehörden aus formellen Gründen verlangt werden. Die Satzungsän-
derungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt wer-
den.

§ 12 erweiterter Vorstand

I. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand (§10) zuzüglich eines Dele-
gierten je Regionalgruppe (§14).

II. Weiterhin können durch den Vorstand (§10) zusätzliche Delegierte, die für be-
stimmte Funktionen innerhalb des Vereins zuständig sind, in den erweiterten 
Vorstand aufgenommen werden.

§ 13 Zuständigkeit des erweiterten Vorstandes

I. Der erweiterte Vorstand berät den Vorstand auf dessen Veranlassung in wichti-
gen Angelegenheiten. Er entscheidet über den Ausschluß von Mitgliedern. Er er-
stellt und beschließt das Jahresprogramm der kommenden Saison.
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II. Die Beschlußfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Vorsitzende.

§ 14 Regionalgruppen

I. Auf Antrag von mindestens 5 ordentlichen Mitgliedern an den Vorstand kann 
eine neue Regionalgruppe gegründet werden. Über die Gründung neuer Regio-
nalgruppen entscheidet der Vorstand analog der Regularien zur Aufnahme als 
Mitglied.

II. Jede Regionalgruppe stellt im erweiterten Vorstand einen Delegierten.

§ 15 Rechnungsprüfer

Zur Prüfung des Finanzwesens des Vereins werden zwei Rechnungsprüfer durch 
die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, gerechnet 
von ordentlicher Mitgliederversammlung zu ordentlicher Mitgliederversamm-
lung. Wiederwahl ist zulässig. Sie dürfen kein Amt im Vorstand bekleiden. Sie 
haben mindestens einmal im Jahr vor der Mitgliederversammlung Buchführung 
und Kasse zu prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ 16 Auflösung

I. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zwecke einberu-
fenen Mitgliederversammlung erfolgen.

II. Im Falle der Auflösung ernennt die Mitgliederversammlung die Liquidatoren.

§ 17 Vermögensverwendung

Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns-
tigter Zwecke fällt das verbleibende Vermögen des Vereins an den BVDM - Bun-
desverband der Motorradfahrer - der es unmittelbar und ausschliesslich für ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 18 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten als Vereinsmitglied 
ist der Sitz des Vereins.

§ 19 Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung tritt durch Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
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